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RS OGH 1953/7/8 3Ob464/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1953

Norm

ABGB §918

ABGB §920

EO §368

Rechtssatz

Die Unwiderru5ichkeit der Wahl betri8t nur die sekundären Verzugsrechte - Rücktrittsrechte, Recht auf Schadenersatz,

nicht aber den Anspruch auf Erfüllung des Kaufvertrages. Es konnte daher das ursprüngliche Klagebegehren in ein

Begehren auf Leistung des Interesses wegen Nichterfüllung geändert werden, da sich während des Prozesses die

Erfüllungsunmöglichkeit herausgestellt hat.
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